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Schnellübersicht: So unterscheiden Sie B2C und B2B Lieferungen 

Merkmal B2C-Lieferung B2B-Lieferung

Abnehmer
•	 Privatperson oder Unternehmer für 

private Zwecke
•	 Unternehmer für sein Unternehmen

Erwerbsbesteuerung
•	 Umsatzsteuer wird im Bestimmungsland 

abgeführt, wenn Lieferschwelle über-
schritten

•	 Unternehmer versteuert den inner-
gemeinschaftlichen Erwerb selbst (§ 1a 
Abs. 1 UStG).

Umsatzsteuerpflicht Lieferant •	 Lieferant führt Umsatzsteuer ab
•	 Lieferung steuerfrei nach § 6a UStG bei 

gültiger USt-IdNr.

Fernverkaufsregelung anwendbar? •	 ja •	 nein

Kontrollinstrument •	 keine USt-IdNr.-Prüfung erforderlich •	 USt-IdNr. des Abnehmers wird geprüft.

Ziel/Vereinfachung
•	 Verwaltungsvereinfachung für grenz-

überschreitenden Online-Handel
•	 keine zusätzliche Vereinfachung not-

wendig; B2B-Regelungen greifen bereits


